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Anfrage nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Geschwindigkeitskontrollen von Kfz in Berlin [#194913] 

Ihre E-Mail vom 10. Dezember 2020 über www.fragdenstaat.de 

Sehr geehrter Herr wu 

mit der o.g. Email erheben Sie Widerspruch gegen den Bescheid vom 7. Dezember 2020. 

Sie machen geltend, dass die mit dem Ausgangsbescheid übermittelten Daten mit Blick auf 

Ihren Antrag vom 10. August 2020 unvollständig seien. 

Auf Ihren Widerspruch von 10. Dezember 2020 ergeht folgender 

Abhilfebescheid 

1. Ihrem Widerspruch gebe ich statt. 

2. Diese Entscheidung ergeht für Sie gebührenfrei. 

Verkehrsverbindungen: Zahlungen bitte nur bargeldlos an: 
$3,S5,$7,$S9,U2,U5,U8, Bus 200, 240 „Mollstr./Otto-Braun-Str.“ Landeshauptkasse Berlin, 10179 Berlin 
RE 1, RE2, RE 7, RB 14 „Alexanderplatz" Bus TXL, 200, 240 „Mollstr./Prenzlauer Allee" Postbank Berlin 
Tram M4, M5, M6 „U-Bhf. Alexanderplatz" Bus 148 „U-Bhf. Alexanderplatz" Kontonummer 137106 
Tram M8 „Mollstr./Otto-Braun-Str." Bus 100, 200 *Memhardstr." Bankleitzahl 100 100 10 
Tram M2, M8 „Mollstr./Prenzlauer Allee“ Bus TXL, 100 „S + U-Bhf. Alexanderplatz“ . IBAN: DE12100100100000137 106 

BIC: PBNKDEFF100



Begründung 

Zu 1: 

Der Widerspruch in der Email vom 10. Dezember ist zulässig und begründet. 

Die von Ihnen im Weiteren geforderten Daten werden als Anlage zu diesem Bescheid über- 

sandt. 

Zu 2; 

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf 8 72 VwGO. 

Da der Widerspruch zulässig und begründet ist, ergeht der Abhilfebescheid gebührenfrei. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift beim Polizeipräsidenten 
in Berlin, Justiziariat, Keibelstraße 36, 10178 Berlin, zu erheben. Es wird darauf hingewie- 

sen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann ge- 
wahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag     
Regierungsrat 
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